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Wesentliche Änderungen 

Fassung vom 28.03.2024 

• Rz. 31.46a ff. Berücksichtigung des Leistungsentzuges bei Arbeitsverweigerung auf-
grund der Neuregelung des § 31a Absatz 7, § 31b Absatz 3 und § 86 durch das Zweite 
Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 vom 27.03.2024 (BGBl. 2024 Teil I Nr. 107) zum 
28.03.2024. 

• Redaktionelle Überarbeitung. 

Fassung vom 01.07.2023 

• Rz. 31.2 ff. Berücksichtigung des Kooperationsplans aufgrund der Neuregelung des 
§ 15 und der damit verbundenen Neufassung der Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 durch das Zwölfte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch und anderer Gesetze – Einführung eines Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz) 
vom 16.12.2022 (BGBl. 2022 Teil I Nr. 51, Seite 2328) zum 01.07.2023. 

• Rz. 31.36: Bestimmung der Obergrenze von 30 Prozent in Fällen der Betroffenheit ver-
schiedener Regelbedarfsstufen. 

• Rz. 31.41: Ergänzung der Prüfkriterien der außergewöhnlichen Härte bei einer Minde-
rung in zweckgebundene Mehrbedarfe. 

• Rz. 31.47 Berücksichtigung der Regelung für Leistungsminderungen während des 
Schlichtungsverfahrens durch die Neufassung des § 15a durch das Bürgergeld-Gesetz 
01.07.2023. 

Fassung vom 01.01.2023 

Umfangreiche Anpassung aufgrund der neuen Regelungen des Bürgergeld-Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. 2022 Teil I, Seite 2328) zum 01.01.2023, insbesondere zu Höhe und Dauer 
der Minderung. 

Fassung vom 02.12.2019 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 05.11.2019 (1 BvL 7/16), Leistungsminde-
rungen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II sind teil-
weise verfassungswidrig. 

 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/107/VO.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s2328.pdf%27%5D__1673510535556
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s2328.pdf%27%5D__1671524057384
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?nn=5399828&facettedYear=2019&language_=de
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Gesetzestext  

§ 31 SGB II 
Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Be-

lehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1. sich weigern, einer Aufforderung gemäß § 15 Absatz 5 oder Absatz 6 nachzukommen, 

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, oder ein nach § 16e gefördertes Arbeits-
verhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhin-
dern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder An-
lass für den Abbruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhal-
ten darlegen und nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, 
wenn 

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht 
vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Bürgergel-
des nach § 19 Absatz 1 Satz 1 herbeizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhal-
ten fortsetzen, 

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das 
Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Drit-
ten Buches festgestellt hat oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfül-
len, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 
 
 

§ 31a SGB II 
Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bürgergeld um 10 Prozent des nach 
§ 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Bei einer weiteren Pflichtverletzung nach § 31 min-
dert sich das Bürgergeld um 20 Prozent des nach § 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Bei 
jeder weiteren Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bürgergeld um 30 Prozent des nach 
§ 20 jeweils maßgebenden Regelbedarfs. Eine weitere Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn be-
reits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorange-
gangenen Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Minderungen nach den Sät-
zen 1 bis 3 sind aufzuheben, sobald erwerbsfähige Leistungsberechtigte diese Pflichten erfüllen 
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oder sich nachträglich ernsthaft und nachhaltig dazu bereit erklären, diesen künftig nachzukom-
men. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 gelten bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 
Nummer 3 in Fällen einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis nach § 159 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 8 des Dritten Buches die Rechtsfolgen des § 32. 
 
(2) Vor der Feststellung der Minderung nach Absatz 1 soll auf Verlangen der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten die Anhörung nach § 24 des Zehnten Buches persönlich erfolgen. Verlet-
zen die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wiederholt ihre Pflichten oder versäumen wieder-
holt Meldetermine nach § 32, soll die Anhörung persönlich erfolgen. 

(3) Eine Leistungsminderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde. 

(4) Leistungsminderungen bei wiederholten Pflichtverletzungen oder wiederholten Meldever-
säumnissen nach § 32 sind auf insgesamt 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs begrenzt. Die sich rechnerisch ergebenden Zahlbeträge für die Kosten der Unterkunft und 
Heizung dürfen durch eine Leistungsminderung nicht verringert werden. 

(5) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten die Absätze 1 bis 4 bei Pflichtverletzun-
gen nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend. 

(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sol-
len innerhalb von vier Wochen nach Feststellung einer Leistungsminderung ein Beratungsange-
bot erhalten, in dem die Inhalte des Kooperationsplans überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben 
werden. 

(7) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 entfällt der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfes, 
wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Bürgergeld wegen einer Pflichtverletzung 
nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 31 Absatz 2 Nummer 3 oder § 31 Absatz 2 Nummer 4 
innerhalb des letzten Jahres gemindert war, eine zumutbare Arbeit nicht aufnehmen. Die Mög-
lichkeit der Arbeitsaufnahme muss tatsächlich und unmittelbar bestehen und willentlich verwei-
gert werden. Absatz 1 Satz 6, Absatz 2 und 3 sowie § 31 Absatz 1 Satz 2 finden Anwendung. 
 
 

§ 31b SGB II 
Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirk-
samwerden des Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minde-
rung der Leistung feststellt. In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit 
Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. Die 
Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflicht-
verletzung zulässig. 

(2) Der Minderungszeitraum beträgt 
1. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 1 einen Monat, 
2. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 zwei Monate und 
3. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 3 jeweils drei Monate. 
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In den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 6 ist die Minderung ab dem Zeitpunkt der Pflichterfüllung 
oder der Erklärung der Bereitschaft zur Pflichterfüllung aufzuheben, soweit der Minderungszeit-
raum mindestens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf dieses Monats. 
 
(3) In den Fällen des § 31a Absatz 7 wird die Minderung aufgehoben, wenn die Möglichkeit der 

Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht, spätestens aber mit dem Ablauf eines Zeitraums von zwei 
Monaten. Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 sowie Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches 
 
 

 

§ 15 SGB II 
Potenzialanalyse und Kooperationsplan 

[…] 

(5) Die Agentur für Arbeit überprüft regelmäßig, ob die erwerbsfähige leistungsberechtigte Per-
son die im Kooperationsplan festgehaltenen Absprachen einhält. Aufforderungen hierzu erfol-
gen grundsätzlich mit Rechtsfolgenbelehrung, insbesondere bei Maßnahmen gemäß §§ 16, 16d 
ist eine Rechtsfolgenbelehrung vorzusehen. 

(6) Wenn ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht fortgeschrieben werden kann, 
erfolgen Aufforderungen zu erforderlichen Mitwirkungshandlungen mit Rechtsfolgenbelehrung. 
 

§ 15 a 
Schlichtungsverfahren 

[…]  

(3) Während des Schlichtungsverfahrens führt die Verletzung von Pflichten nach § 31 nicht zu 
Leistungsminderungen nach § 31a. 

§ 86 
Zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 

§§ 31a Absatz 7 und § 31b Absatz 3 werden mit Ablauf des 27. März 2026 aufgehoben. 

[…]
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1. Allgemeines 

(1) Dem in § 2 verankerten Grundsatz des Forderns entsprechend 
sollen die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen verpflich-
tet werden, konkrete Schritte zur Behebung ihrer Hilfebedürftigkeit 
zu unternehmen. Sie müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung o-
der Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen und aktiv an 
allen Maßnahmen mitwirken, die ihre Eingliederung unterstützen. 

(2) Kommen die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen ih-
ren Pflichten ohne wichtigen Grund nicht nach, so kann dies Leis-
tungsminderungen zur Folge haben. Den Grundsatz des Förderns 
und Forderns hat das BVerfG mit seiner Entscheidung vom 
05.11.2019 (Az: 1 BvL 7/16) bestätigt. Es hat entschieden, dass Mit-
wirkungspflichten und deren Durchsetzung mithilfe von Leistungs-
minderungen im Grundsatz verfassungskonform sind, jedoch 
strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit aufgestellt. Die in 
der damaligen Fassung der §§ 31 bis 31b verankerten Minderungs-
regelungen waren deshalb teilweise unverhältnismäßig und bedurf-
ten einer Neuregelung durch den Gesetzgeber. 

Diese gesetzliche Neuregelung ist durch das Bürgergeld-Gesetz 
zum 01.01.2023 erfolgt. 

(3) Zum 01.07.2023 löst der Kooperationsplan die Eingliederungs-
vereinbarung ab. Er selbst begründet keine konkreten Pflichten, 
die unmittelbar zu Rechtsfolgen führen. Bezüglich des Zustande-
kommens und der Inhalte des Kooperationsplans wird auf die 
Fachlichen Weisungen zu § 15 hingewiesen. 

2. Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 1 

2.1 Weigerung einer Aufforderung gemäß § 15 Ab-
satz 5 oder Absatz 6 nachzukommen 

(1) Nach § 15 Absatz 5 ist regelmäßig zu überprüfen, ob die er-
werbsfähige leistungsberechtigte Person die im Kooperationsplan 
festgehaltenen Absprachen einhält. 

(2) Ergibt die Überprüfung durch die Integrationsfachkraft, dass zu-
mutbare Inhalte aus dem Kooperationsplan nicht eingehalten wur-
den, ohne dass hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, erfolgen die Auf-
forderungen zu erforderlichen Mitwirkungshandlungen grundsätzlich 
mit Rechtsfolgenbelehrung. Für die Vorgehensweise wird auf die 
Fachlichen Weisungen zu § 15 Rz. 15.52 ff. verwiesen. 

(3) Soweit ein Kooperationsplan nicht zustande kommt oder nicht 
fortgeschrieben werden kann, erfolgen Aufforderungen zu erforderli-
chen Mitwirkungshandlungen mit Rechtsfolgenbelehrung, § 15 Ab-
satz 6. Für die Vorgehensweise wird auf die Fachlichen Weisungen 
zu § 15 Rz. 15.63 ff. verwiesen. 

Leitgedanke aus der 
Entscheidung des 
Bundesverfassungs-
gerichtes (BVerfG) 
(Rz. 31.1) 

Änderung zum 
01.07.2023  
(Rz. 31.2) 

Aufforderung nach 
§ 15 Absatz 5  
(Rz. 31.3) 

Aufforderung nach 
§ 15 Absatz 6  
(Rz. 31.4) 
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(4) Soweit einer mit Rechtsfolgenbelehrung versehenen Aufforde-
rung nach § 15 Absatz 5 oder 6 ohne wichtigen Grund (vgl. Kapitel 
7.2) nicht nachgekommen wird, gelten die in § 31a geregelten 
Rechtsfolgen (vgl. Kapitel 4). 

2.2 Ablehnung der Aufnahme oder Fortführung zu-
mutbarer Arbeit, Ausbildung oder geförderter Ar-
beit 

(1) In Anbetracht der o. g. Selbsthilfeverpflichtung und des Umstan-
des, dass es sich bei dem Bürgergeld um eine steuerfinanzierte So-
zialleistung handelt, unterliegen erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Personen deutlich schärferen Zumutbarkeitskriterien als leistungs-
berechtigte Personen im SGB III (vgl. FW zu § 10). 

(2) Weigert sich eine leistungsberechtigte Person, eine Ausbildung 
aufzunehmen oder fortzuführen, ist das Grundrecht der freien Be-
rufswahl zu beachten. Eine Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn die 
angebotene Ausbildungsstelle den Berufswünschen der leistungs-
berechtigten Person entsprochen hat. Sofern nichts darauf hindeu-
tet, dass eine generelle Weigerungshaltung besteht, sind die Anga-
ben zum wichtigen Grund (s. Kapitel 2.5) großzügig zu beurteilen. 

(3) Weigert sich eine leistungsberechtigte Person ohne wichtigen 
Grund, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder eine geförderte Ar-
beit aufzunehmen oder fortzuführen, stellt dies eine Pflichtverlet-
zung dar, soweit die leistungsberechtigte Person vorab über die 
Rechtsfolgen schriftlich belehrt wurde oder die Rechtsfolgen kannte 
(vgl. Rz. 31.15). Ob eine Rechtsfolgenbelehrung erfolgt, richtet sich 
nach den Regelungen über den Kooperationsplan § 15 Absätze 5 
und 6 (vgl. Fachliche Weisungen zu § 15, Rz. 15.52 ff.). 

Wurde in Fällen des § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht über die 
Rechtfolgen belehrt, ist zu prüfen, ob ein Sachverhalt vorliegt, der 
nach § 159 SGB III ohne vorherige Rechtsfolgenbelehrung zum Ein-
tritt einer Sperrzeit führen würde und damit eine Minderung nach 
§ 31 Absatz 2 Nummer 4 (Sperrzeitfiktion) zur Folge hätte (vgl. Ka-
pitel 3.4). 

(4) Eine Weigerung und damit eine Pflichtverletzung nach § 31 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 liegt auch dann vor, wenn die erwerbsfä-
hige leistungsberechtigte Person durch ihr - negatives - Verhalten 
eine Einstellung vereitelt.  

(5) Vorgenannte Pflichtverletzungen, insbesondere die Weigerung 
der Aufnahme oder Fortführung einer zumutbaren Arbeit, indizieren 
nicht zugleich ein sozialwidriges Verhalten im Sinne des § 34. Ob 
eine Pflichtverletzung als sozialwidriges Verhalten im Sinne des 
§ 34 zu einer Ersatzpflicht führt, ist nach den Umständen des Ein-
zelfalles zu beurteilen (siehe auch FW zu § 34). 

Rechtsfolgen 
(Rz. 31.5) 

Zumutbare 
Erwerbstätigkeit 
(Rz. 31.6) 

Ausbildung 
(Rz. 31.7) 

Aufforderungen au-
ßerhalb des Koopera-
tionsplans 
(Rz. 31.8) 

Vereitelung 
(Rz. 31.9) 

Abgrenzung Minde-
rungstatbestände 
vom sozialwidrigen 
Verhalten nach § 34  
(Rz. 31.10) 
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2.3 Nichtantritt, Abbruch oder Anlass für Abbruch ei-
ner zumutbaren Maßnahme 

(1) Nach § 10 Absatz 3 gelten die Regelungen zur Zumutbarkeit ei-
ner Erwerbstätigkeit entsprechend für die Teilnahme an einer Maß-
nahme zur Eingliederung in Arbeit (vgl. Rz. 31.5 und FW zu § 10). 

(2) Sowohl der Nichtantritt, der Abbruch als auch der Anlass für den 
Abbruch einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit 
stellen eine Pflichtverletzung dar, soweit die leistungsberechtigte 
Person vorab über die Rechtsfolgen schriftlich belehrt wurde oder 
die Rechtsfolgen kannte (vgl. Rz. 31.15). Ob eine Rechtsfolgenbe-
lehrung erfolgt, richtet sich nach den Regelungen über den Koope-
rationsplan § 15 Absätze 5 und 6 (vgl. Fachliche Weisungen zu 
§ 15).  

(3) Ein maßnahmewidriges Verhalten, welches zum Maßnahmeab-
bruch führt (§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3), liegt vor, wenn er-
werbsfähige leistungsberechtigte Personen den Ablauf der Maß-
nahme beeinträchtigen bzw. den eigenen Maßnahmeerfolg derart 
gefährden, dass das Maßnahmeziel nicht mehr erreicht oder ihr 
Verbleib in der Maßnahme dem Maßnahmeträger nicht zugemutet 
werden kann. Dies kann z. B. der Fall sein bei einem wiederholt un-
entschuldigten Fehlen oder einer häufigen Missachtung der Unter-
richts- bzw. Betriebsordnung (ggf. mit vorheriger, erforderlicher Ab-
mahnung durch den Maßnahmeträger). Ein solches Verhalten ist 
durch den Maßnahmeträger zu bescheinigen und zur Akte zu neh-
men (vgl. § 61). 

(4) Die Teilnahme an der ganzheitlichen Betreuung (§ 16k) ist frei-
willig und wird der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person 
ohne Verweis auf etwaige Rechtsfolgen bei Ablehnung, Nichtantritt 
oder Abbruch der Maßnahme angeboten. Nach § 16k Absatz 4 fin-
det § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 keine Anwendung. 

2.4 Rechtsfolgenbelehrung oder Kenntnis über die 
Rechtsfolgen 

(1) Eine Leistungsminderung nach § 31 Absatz 1 kann nur eintreten, 
wenn die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person vorher über die 
Rechtsfolgen schriftlich belehrt wurde oder die Rechtsfolgen kannte. 
Ob eine Rechtsfolgenbelehrung erfolgt, richtet sich nach den Rege-
lungen über den Kooperationsplan § 15 Absätze 5 und 6 (vgl. Fach-
liche Weisungen zu § 15, Rz. 15.52 ff.). Die leistungsberechtigte 
Person muss konkret, verständlich, richtig und vollständig über die 
Rechtsfolgen belehrt worden sein. Die alleinige Aushändigung eines 
Merkblattes reicht nicht aus (vgl. BSG, Urteil vom 18.02.2010 – 
B 14 AS 53/08 R = BSGE 105, 297 ff.; ferner BSG, Urteil vom 
17.12.2009 – B 4 AS 30/09 R = SozR 4-4200). Die Belehrung ist zu 
dokumentieren. 

Zumutbare Maß-
nahme 
(Rz. 31.11) 

Nichtantritt Maß-
nahme 
(Rz. 31.12) 

Maßnahmewidriges 
Verhalten 
(Rz. 31.13) 

Rechtsfolgenbeleh-
rung 
(Rz. 31.14) 
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(2) Grundsätzlich sollte die Rechtsfolgenbelehrung schriftlich erfol-
gen. Eine Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach 
§ 31 Absatz 1 kann auch eintreten, wenn die leistungsberechtigte 
Person die Rechtsfolgen ihres Verhaltens kannte. Davon kann re-
gelmäßig ausgegangen werden, wenn zeitnah zu der aktuellen 
Pflichtverletzung wegen einer gleichartigen Pflichtverletzung bereits 
einmal eine Minderung eingetreten ist.  

Die Kenntnis von den Rechtsfolgen kann sich auch aus anderen 
Umständen ergeben. Es müssen konkrete Anhaltspunkte für die 
Kenntnis vorliegen, die zu dokumentieren sind. Dies ist insbeson-
dere für Sachverhalte nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
§ 31 Absatz 2 Nummer 1, erst recht in Wiederholungsfällen, der 
Fall. 

(3) Bei Arbeitslosengeld-Aufstockenden hat die Belehrung über die 
Rechtsfolgen durch die Agentur für Arbeit zu erfolgen. Durch eine 
solche Belehrung hat die leistungsberechtigte Person zumindest 
Kenntnis über die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung erlangt. Bei 
diesem Personenkreis erfolgt die Belehrung über die Rechtsfolgen 
unabhängig von den Regelungen zum Kooperationsplan § 15 Ab-
sätze 5 und 6. 

2.5 Beurteilung eines wichtigen Grundes 

(1) Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegt und nachweisen kann, § 31 Absatz 1 Satz 2. Der wichtige 
Grund bezieht sich auf die Nichterfüllung der Mitwirkungspflicht und 
das konkrete Verhalten der leistungsberechtigten Person - nicht je-
doch auf die dann folgende Minderung. 

(2) Wichtig sind alle Gründe, die für die leistungsberechtigte Person 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter 
Abwägung des individuellen Grundes im Verhältnis zu den Interes-
sen der Allgemeinheit, die die Leistungen an sie und die Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft (BG) aus Steuermitteln erbringt, besonde-
res Gewicht haben. Ein wichtiger Grund kann im Regelfall nur aner-
kannt werden, wenn die leistungsberechtigte Person erfolglos einen 
zumutbaren Versuch unternommen hat, den Grund zu beseitigen, 
zu vermeiden oder ein solcher Versuch erfolglos geblieben wäre. 

(3) Vor dem Hintergrund des Grundprinzips des Forderns (§ 2) ist 
wie bei den strengen Zumutbarkeitsregelungen (vgl. Kapitel 2.2 und 
Kapitel 2.3, FW zu § 10) bei der Prüfung des wichtigen Grundes 
ebenfalls ein strenger Maßstab anzulegen. Die Anerkennung eines 
objektiv wichtigen Grundes setzt voraus, dass die eingeforderte Mit-
wirkung der leistungsberechtigten Person aufgrund der konkreten 
individuellen Umstände in diesem Fall nicht zumutbar ist. 

Irrt sich die leistungsberechtigte Person bei der Beurteilung des 
wichtigen Grundes, verhindert dies nicht die Feststellung einer Leis-

Kenntnis über die 
Rechtsfolgen 
(Rz. 31.15) 

Belehrung durch 
Agentur für Arbeit 
bei Aufstockenden 
(Rz. 31.16) 

Wichtiger Grund 
(Rz. 31.17) 
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tungsminderung. Der Weigerungstatbestand setzt jedoch eine indi-
viduelle Erkenntnismöglichkeit voraus. Dabei muss die leistungsbe-
rechtigte Person ihr Verhalten und die Rechtsfolgen reflektieren 
können (persönliche Einsichtsfähigkeit). Fehlt diese Möglichkeit, 
kann dieses Verhalten einen wichtigen Grund darstellen. 

(4) Im Falle des Aufenthalts in einem Frauenhaus (§ 36a) liegt re-
gelmäßig ein wichtiger Grund für das Nichterfüllen der Pflichten vor. 
Dabei sind die konkreten Umstände des Einzelfalls, insbesondere 
die seelische Verfassung der leistungsberechtigten Person zu be-
rücksichtigen. Des Weiteren darf die Zielsetzung der Hilfe im Frau-
enhaus - insbesondere Gewährung von Schutz und Zuflucht vor 
dem gewalttätigen Ehemann - durch das Tätigwerden des Jobcen-
ters nicht gefährdet werden. 

3. Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 

3.1 Verminderung von Einkommen und Vermögen 

(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 liegt vor, 
wenn leistungsberechtigte Personen nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres ihr Einkommen oder Vermögen vermindern und mit ih-
rem Verhalten zugleich die Absicht verfolgt haben, die Vorausset-
zungen für die Gewährung oder Erhöhung der Leistungen herbeizu-
führen. Dem Vorgehen muss zudem (unmittelbarer) Vorsatz (be-
wusste Tatbestandsverwirklichung) zugrunde gelegen haben; grobe 
Fahrlässigkeit i. S. des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nummer 3 des SGB X 
reicht dagegen nicht aus. Der Begriff der „Absicht“ beschreibt die 
stärkste Form des Vorsatzes. Die absichtliche Verminderung des 
Einkommens oder des Vermögens muss gerade deswegen erfol-
gen, um (höheres) Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 zu bezie-
hen. Nimmt die leistungsberechtige Person den Bezug oder die Er-
höhung des Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 billigend in 
Kauf – d. h. als Nebenfolge eines aus anderen Gründen erfolgten 
Handelns (z. B. etwa durch Unterlassung beruflicher Umschulungs-
maßnahmen) – ist keine Absicht gegeben. Auch verantwortungslo-
ses Handeln genügt für die Absicht nicht. 

(2) Gibt eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person (z. B. eine 
Person, die Arbeitslosengeld bezieht) eine bestehende, weniger als 
15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung auf, weil dieser 
Hinzuverdienst unter den Anrechnungsbedingungen des § 11b nicht 
mehr lohnend erscheint, liegt ein Minderungstatbestand nach § 31 
Absatz 2 Nummer 1 vor, wenn kein wichtiger Grund für das Verhal-
ten nachgewiesen wird. Die Kündigung der geringfügigen Beschäfti-
gung erfolgt in diesem Falle mit dem Ziel, die Voraussetzungen für 
eine Erhöhung des Bürgergeldes nach § 19 Absatz 1 Satz 1 herbei-
zuführen. 

(3) Im Falle des Eintritts einer Leistungsminderung nach § 31 Ab-
satz 2 Nummer 1 ist zu prüfen, ob ein Ersatzanspruch nach § 34 be-
steht. Näheres regeln die FW zu § 34. 

Aufenthalt im Frau-
enhaus 
(Rz. 31.18) 

Verminderung von 
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(Rz. 31.19) 
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3.2 Unwirtschaftliches Verhalten 

Unwirtschaftliches Verhalten im Sinne des § 31 Absatz 2 Nummer 2 
liegt vor, wenn eine leistungsberechtigte Person unter Berücksichti-
gung der ihr durch die Allgemeinheit gewährten Hilfe bei allen oder 
einzelnen ihrer Handlungen jede wirtschaftlich vernünftige Betrach-
tungsweise vermissen lässt und dadurch weitere Hilfebedürftigkeit 
auslöst. 

Die leistungsberechtigte Person ist vorher individuell über die ggf. 
eintretenden Rechtsfolgen zu belehren. In diesem Zusammenhang 
ist ihr deutlich aufzuzeigen, dass und wie sie ihr unwirtschaftliches 
Verhalten unterlassen soll. 

3.3 Leistungsminderung bei Eintritt einer Sperrzeit 
nach §§ 159 oder 161 SGB III 

(1) Die Anwendung des § 31 Absatz 2 Nummer 3 setzt voraus, dass 
die Agentur für Arbeit als der für die Arbeitslosenversicherung zu-
ständige Träger, bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten 
Person mit Anspruch auf Arbeitslosengeld einen Bescheid nach 
§ 159 oder § 161 SGB III erlassen hat. Auf die Dauer der festge-
stellten Sperrzeit kommt es hierbei nicht an. Das für die Gewährung 
des Bürgergeldes zuständige Jobcenter ist an diese Feststellung 
gebunden, da der nach § 37 SGB X wirksam gewordene Sperrzeit-
bescheid Tatbestandswirkung entfaltet. 

(2) Liegt ein Minderungstatbestand nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 
vor, ist nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen, ob dies 
zu einer Ersatzpflicht im Sinne des § 34 führt (siehe FW zu § 34). 

(3) Mit dem zum 01.01.2017 eingetretenen Übergang der vermittleri-
schen Betreuung der Arbeitslosengeld-Aufstockenden von den Job-
centern zu den Agenturen für Arbeit ist die Schnittstelle zwischen 
Sperrzeitenrecht im SGB III und Minderungsrecht im SGB II zu be-
achten. Nach § 31a Absatz 1 Satz 7 treten in Fällen einer Sperrzeit 
bei Meldeversäumnis nach § 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 
SGB III abweichend von der üblichen Regelung bei einer Pflichtver-
letzung nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 die Rechtfolgen des § 32 ein, 
mithin eine Minderung in Höhe von 10 Prozent für einen Monat (vgl. 
FW zu § 32).Voraussetzung für den Eintritt von Leistungsminderun-
gen im SGB II ist, dass das Jobcenter von der Pflichtverletzung 
Kenntnis erlangt und die leistungsberechtigte Person über die 
Rechtsfolgen, die nach den Regelungen des SGB II eintreten kön-
nen, schriftlich belehrt wurde oder von diesen Kenntnis hatte. Re-
gelmäßig muss die entsprechende Belehrung durch die zuständige 
Agentur für Arbeit bereits mit der Aufforderung zur Meldung erfol-
gen. 

(4) Bei durch die Agentur für Arbeit festgestellten Sperrzeiten nach 
§ 159 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 SGB III (verspätete Arbeitsu-
chendmeldung) ist keine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 Num-
mer 3 festzustellen. 

Unwirtschaftliches 
Verhalten 
(Rz. 31.22) 

Festgestellte 
Sperrzeit 
(Rz. 31.23) 

Sperrzeiten und Leis-
tungsminderungen 
bei Meldeversäum-
nissen bei Alg-Auf-
stockenden 
(Rz. 31.24) 
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chendmeldung 
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3.4 Sperrzeitfiktion 

(1) Eine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 2 Nummer 4 liegt vor, 
wenn eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person dem Grunde 
nach die Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit nach dem 
SGB III erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf 
Arbeitslosengeld begründen würde. Im Gegensatz zur Regelung der 
Nummer 3 hat das zuständige Jobcenter selbst zu entscheiden, ob 
und inwieweit die Tatbestandsmerkmale gegeben sind. 

(2) Von der Vorschrift des § 31 Absatz 2 Nummer 4 werden grund-
sätzlich nur Sachverhalte erfasst, bei denen ein Sperrzeittatbestand 
im Sinne des § 159 Absatz 1 Nummer 1 SGB III (Sperrzeit bei Ar-
beitsaufgabe) erfüllt ist, die Voraussetzungen für einen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld (z. B. wegen Nichterfüllung der Anwartschafts-
zeit) aber nicht vorliegen. 

Bei der Minderung des Leistungsanspruchs wegen Arbeitsaufgabe 
ist es unerheblich, ob die Beschäftigung vor oder während des Bür-
gergeldbezuges aufgenommen worden ist. Maßgeblich ist, dass 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung (§ 24 SGB III) beendet 
wurde. So kann auch bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtig-
ten Person, die neben ihrem Arbeitsentgelt ergänzend Bürgergeld 
bezieht, eine Leistungsminderung eintreten, wenn sie ihre versiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufgibt (vgl. BSG, Urteil vom 
17.12.2009 – B 4 AS 20/09 R = BSGE 105, 194 ff.). Zum Eintritt ei-
ner Leistungsminderung bei Aufgabe einer geringfügigen Beschäfti-
gung wird auf Rz. 31.19 verwiesen. 

4. Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a) 

4.1 Höhe der Minderung 

(1) Nach § 31a Absatz 1 mindert sich das Bürgergeld um einen Be-
trag in Höhe von 10 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsbe-
rechtigte Person nach § 20 maßgebenden (ungeminderten) Regel-
bedarfs, wenn eine der in § 31 genannten Pflichtverletzungen vor-
liegt. 

Bei einer weiteren Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Bür-
gergeld um 20 Prozent des nach § 20 jeweils maßgebenden Regel-
bedarfs (siehe hierzu Kapitel 4.1.4). Bei jeder weiteren Pflichtverlet-
zung mindert sich das Bürgergeld um 30 Prozent des nach § 20 je-
weils maßgebenden Regelbedarfs. 

Für die sich aus § 31b ergebende Dauer der Minderung wird auf Ka-
pitel 5 verwiesen. 

4.1.1 Weitere Pflichtverletzung 

(1) Eine weitere Pflichtverletzung liegt vor, wenn innerhalb eines 
Jahres seit Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraumes 
eine der in § 31 aufgeführten Pflichten erneut verletzt wird. 

Tatbestände nach 
§§ 159, 161 SGB III 
(Rz. 31.26) 

Stufenweise Minde-
rung 
(Rz. 31.27) 

Weitere Pflichtverlet-
zung 
(Rz. 31.28) 
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(2) Voraussetzung für die Feststellung einer weiteren Pflichtverlet-
zung ist, dass bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde, also 
die Bekanntgabe einer vorangegangenen Minderungsentscheidung 
durch Bescheid erfolgt ist. 

(3) Grundsätzlich ist jede weitere Pflichtverletzung, die sich nach 
Zugang des Minderungsbescheides ereignet, eine Pflichtverletzung 
mit Zählwirkung. Mit § 31a Absatz 1 Satz 5 wird lediglich das Ende 
der Zählwirkung festgelegt, d. h. der Beginn des vorangegangenen 
Minderungszeitraumes ist nur maßgeblich, um das Ende der Zähl-
wirkung festzustellen. Für alle Ereignisse, die nach Zugang des Min-
derungsbescheides und vor dem Ende der Zählwirkung liegen, sind 
die Leistungen nach der nächsten Stufe zu mindern. Die Zählwir-
kung selbst umfasst häufig einen Zeitraum, der länger als ein Jahr 
ist. Dies beruht darauf, dass jeweils nur der Zeitraum der vorange-
gangenen Minderung für die Zählwirkung ausschlaggebend ist. Z. B. 
ist es bei einer dritten Pflichtverletzung ausreichend, wenn der Be-
ginn des Minderungszeitraums der vorangegangenen zweiten 
Pflichtverletzung nicht mehr als ein Jahr zurückliegt. 

(4) Zu beachten ist, dass jede Leistungsminderung, also auch eine 
Minderung bei einer weiteren Pflichtverletzung, eine eigene Zählwir-
kung (Jahresfrist) auslöst. Bei jeder Pflichtverletzung ist zu prüfen, 
ob sie von der Zählwirkung der vorangegangenen Leistungsminde-
rung erfasst wird. Die festzustellende Minderung des Leistungsan-
spruchs richtet sich nach der Höhe der vorangegangenen Leis-
tungsminderung. 

(5) Die Jahresfrist läuft kalendermäßig ab; Unterbrechungen des 
Leistungsbezuges wirken sich nicht fristverlängernd aus. 

Beispiel: 
Eintritt der ersten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) im Feb-
ruar für einen Monat in Höhe von 10 Prozent. Zugang des Bescheids am 
20. Januar; Zählwirkung 01.02. – 31.01. des Folgejahres. 

Eintritt einer zweiten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) ab 
März des gleichen Jahres für zwei Monate in Höhe von 20 Prozent. Zu-
gang des Bescheides am 16. Februar; Zählwirkung 01.03. – 28/29.02 
des Folgejahres. 

Eintritt einer dritten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) ab 
dem Februar des Folgejahres für drei Monate und in Höhe von 30 Pro-
zent. Zugang des Bescheides am 15. Januar des Folgejahres; Zählwir-
kung 01.02. des Folgejahres – 31.01. des darauffolgenden Jahres. 

Eintritt einer vierten Leistungsminderung (wegen Pflichtverletzung) im 
Juni des darauffolgenden Jahres für einen Monat in Höhe von 10 Pro-
zent. Zugang des Bescheides am 02. Mai des darauffolgenden Jahres; 
Zählwirkung ein Jahr ab Juni des darauffolgenden Jahres. 

4.1.2 Aufhebung des Bewilligungsbescheides 

Der Minderungsbescheid ist als kombinierter Verwaltungsakt auszu-
gestalten, der sowohl die Feststellung der Pflichtverletzung als auch 
deren Umsetzung mittels Aufhebung nach § 48 Absatz 1 SGB X be-
inhaltet.  

Vorangegangener 
Minderungsbescheid 
(Rz. 31.29) 

Jahresfrist/ 
Zählwirkung 
(Rz. 31.30) 

Unterbrechungen 
(Rz. 31.31) 
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Nach der Rechtsprechung des BSG bedarf es neben dem die 
Pflichtverletzung feststellenden Verwaltungsakt noch der Aufhebung 
eines bestehenden Bewilligungsbescheides. Dieser ist in Höhe des 
Minderungsbetrages nach § 48 Absatz 1 SGB X für den letzten 
maßgeblichen, vorangegangenen Bewilligungs- oder Änderungsbe-
scheid der betroffenen Monate bzw. des betroffenen Monats aufzu-
heben. Zur Erläuterung ist dem Minderungsbescheid ein Berech-
nungsbogen beizufügen, aus dem die Auswirkungen der Aufhe-
bungsentscheidung auf die Leistungshöhe ersichtlich sind. 

Die Aufhebungsentscheidung im Minderungsbescheid ist auf das 
Ende des Bewilligungszeitraums zu begrenzen, wenn der Bewilli-
gungszeitraum kürzer als der eingetretene Minderungszeitraum ist. 
Bei einer erneuten Bewilligung (nach Weiterbewilligungsantrag), die 
in den Minderungszeitraum fällt, ist im Bewilligungsbescheid das ge-
minderte Bürgergeld für den maßgeblichen Monat auszuweisen. Im 
Bewilligungsbescheid ist als Begründung ein Verweis auf den Min-
derungsbescheid aufzunehmen. 

Sind zum Zeitpunkt der Feststellung einer Leistungsminderung die 
Leistungen für den folgenden Monat zur Zahlung angewiesen, ist 
darauf zu achten, dass der Minderungsbescheid unter Beachtung 
der sechsmonatigen Ausschlussfrist (siehe Rz 31.49) erst im Folge-
monat zugestellt wird, um Überzahlungen zu vermeiden. Überzah-
lungen des Bürgergeldes sind von der leistungsberechtigten Person 
zu erstatten. 

4.1.3 Höchstgrenze 

(1) Leistungsminderungen wegen wiederholten Pflichtverletzungen 
oder wiederholten Meldeversäumnissen sind in der Summe auf 
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt, § 31a Ab-
satz 4 Satz 1. 

(2) Bei den sich ergebenden Minderungsbeträgen, darf keine Min-
derung der Kosten der Unterkunft und Heizung erfolgen, § 31a Ab-
satz 4 Satz 2. Dies kann dazu führen, dass keine Minderung der 
Leistungen nach dem SGB II eintritt, wenn durch Einkommen nur 
ein ergänzender Leistungsanspruch auf Kosten der Unterkunft- und 
Heizung besteht. 

Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 24 (Abweichende 
Erbringung von Leistungen) und § 27 (Leistungen für Auszubil-
dende) sowie zur Deckung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
nach § 28 zählen nicht zum Regelbedarf nach § 20 und können da-
her nicht gemindert werden. 

4.1.4 Maßgebender Regelbedarf 

(1) Grundlage für die Ermittlung des Minderungsbetrages ist der am 
Tag der Feststellung der Pflichtverletzung maßgebende ungemin-
derte Regelbedarf nach § 20. Bezieht die leistungsberechtigte Per-

Höchstgrenze 30 Pro-
zent 
(Rz. 31.32) 

Kosten der Unter-
kunft und Heizung 
(Rz. 31.33) 

Teilhabeleistungen 
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son zu diesem Zeitpunkt kein Bürgergeld, so ist auf den Regelbe-
darf zu Beginn des Minderungszeitraumes abzustellen. Dies gilt 
auch für vor dem Jahreswechsel festgesetzte Minderungsbeträge. 
Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der mit einer Leis-
tungsminderung belegten leistungsberechtigten Person während 
des Minderungszeitraumes (z. B. Wechsel der BG) haben keine 
Auswirkungen auf die Höhe des einmal festgesetzten Minderungs-
betrages. Dies gilt nur dann nicht, soweit sich im Einzelfall ergibt, 
dass bei Erlass des Minderungsbescheides das Recht unrichtig an-
gewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der 
sich als unrichtig erweist (§ 44 Absatz 1 Satz 1 SGB X). 

(2) Eine Überlappung von Minderungszeiträumen aufgrund einer 
Pflichtverletzung nach § 31 mit Minderungen von Meldeversäumnis-
sen nach § 32 ist zulässig. Der monatliche Minderungsbetrag darf 
jedoch nicht 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs über-
schreiten. Der darüber liegende Minderungsbetrag wirkt sich nicht 
mehr aus. 

Die Pflichtverletzung ist trotz der Begrenzung der Minderungshöhe 
auf 30 Prozent mit Bescheid festzustellen. Für die Zählwirkung einer 
weiteren Pflichtverletzung ist diese Feststellung notwendig. So kann 
die Verkürzung einer vorherigen Minderung nach § 31a Absatz 1 
Satz 4 oder deren Wegfall (z.B. im Rechtsbehelfsverfahren) dazu 
führen, dass sich die spätere Minderung in voller Höhe auswirkt. 
Darauf ist die leistungsberechtigte Person in der Begründung des 
Minderungsbescheids hinzuweisen. 

Dies gilt analog bei der Überlappung zweier oder mehrerer Minde-
rungszeiträume wegen § 31 (siehe Kapitel 4.1.1). 

Überschneiden sich Minderungen, die auf verschiedene Regelbe-
darfsstufen Bezug nehmen (z.B. beim Wechsel der Regelbedarfs-
stufe nach dem Ein- oder Auszug einer Partnerin oder eines Part-
ners) und wird die Obergrenze von 30 Prozent überschritten, ist in 
diesen Fällen ausnahmsweise als maßgebender Regelbedarf für die 
Bestimmung der Obergrenze der im Minderungsmonat geltende Re-
gelbedarf heranzuziehen. In den Fällen, in denen die Grenze von 30 
Prozent nicht erreicht wird, erfolgt keine Anpassung der einzelnen 
Minderungstatbestände. Hier bleibt die Regelbedarfsstufe relevant, 
die bei Feststellung der Minderung maßgeblich war. 

Beispiel 1: 

Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 (wegen Ablehnung eines Arbeitsangebots) für Januar 
sowie zweimal 10 Prozent wegen zwei Meldeversäumnissen im selben 
Monat ergeben bei einem Regelbedarf für Alleinstehende von 
563,00 EUR folgende Minderungen: 

56,30 EUR + (2 x 56,30 EUR) = 168,90 EUR 

→ Die Minderungshöhe ist auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbe-
darfs beschränkt. Daraus ergeben sich hier keine Änderungen, da insge-
samt 30 Prozent erreicht werden. 

 

Kumulative Pflicht-
verletzung 
(Rz. 31.36) 
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Beispiel 2: 

Leistungsminderung wegen einer wiederholten Pflichtverletzung nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (wegen der Weigerung ein zumutbares 
Arbeitsverhältnis fortzuführen) in Höhe von 20 Prozent für Januar und 
Februar, sowie wegen zwei Meldeversäumnissen in Höhe von jeweils 
10 Prozent des Regelbedarfs von 563,00 EUR für Februar ergeben fol-
gende Minderungen: 

112,60 EUR + (2 x 56,30 EUR) = 225,20 EUR 

→ Die Minderungshöhe ist auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbe-
darfs beschränkt. In diesem Beispielfall würde die summierte Minde-
rungshöhe im Monat Februar 40 Prozent betragen. Die Minderung ist in 
diesem Monat auf 30 Prozent zu beschränken. Die Minderung ist jedoch 
immer in voller Höhe auszusprechen, auch wenn sie auf 30 Prozent be-
grenzt wird. Für die Zählwirkung einer weiteren Pflichtverletzung ist die 
Leistungsminderung relevant. 

Beispiel 3: 

Leistungsminderung wegen einer 1. Pflichtverletzung nach § 31 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 (wegen der Weigerung ein zumutbares Arbeits-
verhältnis fortzuführen) in Höhe von 10 Prozent des Regelbedarfs für Al-
leinstehende für Februar. Leistungsminderung wegen einer wiederholten 
Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (wegen Ableh-
nung eines Arbeitsangebots) in Höhe von 20 Prozent des Regelbedarfs 
für Alleinstehende für März und April. Am 01.03. zieht ein Partner zu der 
leistungsberechtigten Person, so dass die Regelbedarfsstufe auf die für 
volljährige Partner wechselt. Weitere Leistungsminderung (Dritte) nach 
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 (wegen der erneuten Ablehnung eines 
Arbeitsangebots) in Höhe von 30 Prozent des Regelbedarfs für volljäh-
rige Partner für April, Mai und Juni. 

1. Pflichtverletzung in Höhe von 10 Prozent des Regelbedarfs für Allein-
stehende im Februar. 

2. Pflichtverletzung in Höhe von monatlich 20 Prozent des Regelbedarfs 
für Alleinstehende für März und April. 

3. Pflichtverletzung in Höhe von monatlich 30 Prozent des Regelbedarfs 
für volljährige Partner für April, Mai und Juni 

→ Die Minderungshöhe ist auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbe-
darfs beschränkt. In diesem Beispielfall würde die summierte Minde-
rungshöhe im Monat April 50 Prozent betragen. Die Minderung ist in die-
sem Monat auf 30 Prozent zu beschränken. Die Minderung wegen der 2. 
Pflichtverletzung bezieht sich noch auf die Regelbedarfsstufe 1. Die Min-
derung wegen der 3. Pflichtverletzung bezieht sich aufgrund des Ein-
zugs des Partners dagegen auf die Regelbedarfsstufe 2. Im Monat April 
gilt die Regelbedarfsstufe 2, so dass eine Begrenzung auf 30 Prozent 
des Regelbedarfs für volljährige Partner erfolgt.  

In den Bescheiden ist die Berechnung konkret zu erläutern. Die Minde-
rung ist immer in voller Höhe auszusprechen, auch wenn sie im Ergeb-
nis auf 30 Prozent begrenzt wird. Für die Zählwirkung einer weiteren 
Pflichtverletzung ist die Leistungsminderung relevant. 

4.2 Anhörung  

Die leistungsberechtigte Person ist im Rahmen der Aufklärung des 
Sachverhalts zum Vorwurf der Pflichtverletzung und im Zusammen-
hang stehender Umstände anzuhören, § 31a Absatz 2 SGB II i.V.m. 
§ 24 SGB X. 

Sachverhalts- 
aufklärung 
(Rz. 31.37) 
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Den erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen ist die Möglich-
keit zu geben, etwaige besondere Umstände wie familiäre oder ge-
sundheitliche Probleme oder eine Diskriminierung am aufgegebe-
nen Arbeitsplatz darzulegen. Diese Gründe können bei objektiver 
Betrachtung der geforderten Mitwirkung und auch einer künftigen 
Mitwirkung entgegenstehen. Ihnen soll beim Vorliegen entsprechen-
der Anhaltspunkte die Gelegenheit zur Äußerung in einem persönli-
chen Gespräch gegeben werden. Die leistungsberechtigten Perso-
nen können dann den Sachverhalt nach ihrer Wahrnehmung umfas-
send vortragen. 

Auf Verlangen der leistungsberechtigten Person soll die Anhörung 
in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Bei wiederholten Pflicht-
verletzungen oder Meldeversäumnissen der leistungsberechtigten 
Person, soll die Anhörung persönlich erfolgen. Ziel ist es, dauer-
hafte Leistungsminderungen und einen daraus gegebenenfalls re-
sultierenden dauerhaften Kontaktabbruch zum Jobcenter zu vermei-
den und festzustellen, was ursächlich für das Verhalten der Leis-
tungsberechtigten ist. Mögliche Härtefälle (vgl. Rz. 31.40) sollen 
identifiziert werden. Dabei ist insbesondere zu hinterfragen, ob mit 
den Maßnahmen des Jobcenters die Ziele der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende erreicht werden können. 

In welcher Form dieses persönliche Gespräch geführt wird, ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. 
Hierbei kann auch von alternativen Formen der Kontaktaufnahme 
Gebrauch gemacht werden (z.B. telefonische Kontaktaufnahme o-
der aufsuchende Formen, einschließlich Outbound). 

Dabei ist adressatengerecht die passende Kommunikationsform 
auszuwählen. Soweit aus der bisherigen Zusammenarbeit mit der 
leistungsberechtigten Person bereits Erfahrungen zu zielführenden 
bzw. erfolgslosen Kommunikationsformen vorliegen, ist dieses ent-
sprechend zu berücksichtigen. 

Anhaltspunkte, die grundsätzlich für eine Anhörung im persönlichen 
Gespräch sprechen, können sein: die Person hat eingeschränkte 
Lese- und Schreibfähigkeiten, gesundheitliche oder psychische 
Problemlagen, besondere Belastungssituationen etwa im familiären 
und/oder im finanziellen Bereich oder eine Suchterkrankung. 

Um zeitnah eine sachgerechte Entscheidung über die Pflichtverlet-
zung und deren Rechtsfolgen treffen zu können, sind die erwerbsfä-
higen leistungsberechtigten Personen bereits in der Anhörung zur 
Leistungsminderung zu möglichen Umständen, die einen wichtigen 
Grund oder eine außergewöhnliche Härte darstellen könnten, zu be-
fragen. Auf die Vorlage geeigneter Nachweise ist hinzuweisen. Das 
Ergebnis des Gesprächs ist zu dokumentieren. 

Dabei sind insbesondere: 

der Sachverhalt der Pflichtverletzung darzustellen. 

Persönliches Ge-
spräch  
(Rz.  31.38) 

Inhalt der Anhörung 
(Rz. 31.39) 
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Umstände, die einen wichtigen Grund belegen können, 

Umstände, die auf eine außergewöhnliche Härte hinweisen kön-
nen und 

Umstände, die eine nachträgliche Erfüllung der Mitwirkung bzw. 
die Bereiterklärung zur Mitwirkung belegen können  

zu erfragen. 

Im Rahmen der Anhörung sind die leistungsberechtigten Personen 
auf die Voraussetzungen einer möglichen Verkürzung des Minde-
rungszeitraumes hinzuweisen. Die Dokumentation der Anhörung er-
folgt in einer Form, die den Anforderungen des § 24 SGB X genügt. 

4.3 Beweislast 

Grundsätzlich hat das Jobcenter im Rahmen des Untersuchungs-
grundsatzes alle Umstände, die für den Eintritt einer Minderung 
maßgeblich sind, von Amts wegen zu ermitteln (vgl. § 20 Absatz 1 
SGB X). Daher ist im Rahmen der Anhörung (siehe Kapitel 4.2) ge-
mäß § 24 SGB X auch nach Umständen zu fragen, die für die Beur-
teilung der Verhältnismäßigkeit von Relevanz sein könnten. 

Den leistungsberechtigten Personen obliegt insoweit eine Nach-
weispflicht. Dies ist damit begründet, dass sie Tatbestände aus ih-
rem persönlichen Bereich besser nachweisen können als das Job-
center. Gleiches gilt, wenn die leistungsberechtigten Personen 
nachträglich Gründe geltend machen, für deren Aufklärung seitens 
des Jobcenters mangels entsprechender zeitnaher Angaben zu-
nächst kein Anlass bestand. 

Es geht zu Lasten der leistungsberechtigten Personen, wenn sie er-
forderliche Nachweise nicht erbringen. 

Die leistungsberechtigten Personen sind verpflichtet, insbesondere 
Umstände, die sich aus ihrer Sphäre oder aus ihrem Verantwor-
tungsbereich ergeben (z. B. geltend gemachte Glaubens- und Ge-
wissensgründe oder religiös-weltanschauliche Bindungen, wirt-
schaftliche Nöte, Auswirkungen auf Mitglieder der BG), darzulegen 
und ggf. nachzuweisen. 

4.4 Außergewöhnliche Härte 

(1) Eine Minderung erfolgt nicht, wenn sie im Einzelfall eine außer-
gewöhnliche Härte bedeuten würde, § 31a Absatz 3. Der Begriff der 
außergewöhnlichen Härte ist als unbestimmter Rechtsbegriff ge-
richtlich in vollem Umfang überprüfbar. 

(2) Abweichend vom Regelsachverhalt muss für eine außergewöhn-
liche Härte eine atypische Ausgangslage vorliegen und/oder eine 
atypische Folge eintreten, die für den Betroffenen einen deutlich 
härteren Einschnitt bedeuten würde, als es die Minderung in der Re-
gel nach sich ziehen würde. 

Nachweise  
(Rz. 31.40) 

Definition der außer-
gewöhnlichen Härte  
(Rz. 31.41) 
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(3) Die Wirkung der Leistungsminderung muss in diesen Fällen ihrer 
Art und Schwere nach so ungewöhnlich sein, dass im Hinblick auf 
den Zweck der Mitwirkungspflicht (Reduzierung/Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit oder Eingliederung in den Arbeitsmarkt) die Min-
derung schlechthin unvertretbar wäre. Damit liegt eine außerge-
wöhnliche Härte insbesondere dann vor, wenn eine Minderung in 
der Gesamtbetrachtung untragbar erscheint. Es muss der Ausnah-
mesituation Rechnung getragen werden, dass grundsätzlich eine 
Mitwirkungspflicht erfüllt werden kann, es aber in dem konkreten 
Einzelfall aufgrund besonderer Umstände unzumutbar erscheint, 
dass das Nichterfüllen der Mitwirkungspflicht zu einer Leistungsmin-
derung führt. 

(4) Es kommen vor allem Gründe, die zwar nicht als „wichtig“ im 
Sinne des § 31 Absatz 1 Satz 2 einzuordnen sind, die sich aber 
trotz Säumnis objektiv nicht nachteilig auf die Zielsetzung der Mit-
wirkungspflicht ausgewirkt haben, in Betracht. 

(5) Insbesondere zu betrachten sind die Schwere der Belastung, 
das Gewicht der Rechtfertigungsgründe und die Frage, ob das Ziel 
der Verringerung der Hilfebedürftigkeit noch erreicht werden kann. 

(6) Keine „außergewöhnliche Härte“ begründet die üblicherweise mit 
der Minderung von Bürgergeld einhergehende Beschränkung der 
zur Verfügung stehenden Mittel, da der Gesetzgeber diese Folge 
gerade bezweckt hat. Daher ist ohne das Hinzutreten atypischer 
Umstände des Einzelfalls keine „außergewöhnlichen Härte“ anzu-
nehmen. 

(7) Soweit sich die Minderung auf einen zweckgebundenen Mehrbe-
darf, insbesondere einen unabweisbaren einmaligen oder laufenden 
Bedarf nach § 21 Absatz 6 oder einen Mehrbedarf für Schulbücher 
nach § 21 Absatz 6a erstreckt, ist in jedem Einzelfall kritisch zu prü-
fen, ob die Minderung dieser gezahlten Mehrbedarfe verhältnismä-
ßig ist. Die anlassbezogene Gewährung dieses Bedarfs steht der 
Minderung der dafür gewährten Leistungen in der Regel entgegen. 

(8) Eine Ausnahmekonstellation liegt nicht schon allein deshalb vor, 
weil sich die Betroffenen schlicht weigern, an der Überwindung ihrer 
Hilfebedürftigkeit selbst aktiv mitzuwirken, und damit wissentlich die 
Vorenthaltung staatlicher Leistungen in Kauf nehmen. 

Beispiele: 

Anhaltspunkte, die unter Berücksichtigung des Einzelfalls auf eine au-
ßergewöhnliche Härte hindeuten können: 

o Drohender Verlust des Kontaktes des Betroffenen mit der ge-
meinsamen Einrichtung oder drohende Obdachlosigkeit (kontra-
produktiver Minderungsverlauf), insbesondere bei 

▪ erheblichen psychischen Problemen, 

▪ Erkrankungen, die die Interaktion mit anderen Personen 
stark einschränken bis unmöglich machen, 
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o Gefährdung der Restschuldbefreiung, da die Raten in der Wohl-
verhaltensphase im Rahmen der Insolvenz durch fehlende Kom-
pensationsmöglichkeit nicht bedient werden können; diese Folge 
könnte im Ergebnis die ganze Familie betreffen und weit über 
den Minderungszeitraum hinauswirken, 

o Außergewöhnliche Umstände wie familiäre oder gesundheitliche 
Probleme wie: 

▪ umfangreiche Unterstützung eines nahen Familienange-
hörigen ohne Pflegestufe und dadurch familiäres oder 
gesellschaftliches Unterdruckgeraten der erwerbsfähi-
gen leistungsberechtigten Person bei Erfüllung gesetz-
lich vorgesehener Mitwirkungshandlungen, 

▪ enger zeitlicher Zusammenhang eines Vermittlungsvor-
schlages mit der Nachricht von der schweren Erkran-
kung eines nahen Angehörigen und daher nicht sorgfäl-
tiges Lesen eines Vermittlungsvorschlages. 

o Außergewöhnliche Ausgangslage, durch die Minderung in 
zweckgebundene Mehrbedarfe: 

▪ Die zusätzlich gewährten Kosten für Schulbücher nach 
§ 21 Absatz 6a würden durch die Minderung nicht mehr 
ausgezahlt. Die leistungsberechtigte Person könnte sich 
die Bücher z.B. aufgrund von fehlendem bzw. nur sehr 
geringem Schonvermögen nicht mehr leisten und das 
Ausbildungsziel wäre mangels vorhandener Lernmittel 
gefährdet. 

 

(9) Die außergewöhnliche Härte muss zur Überzeugung der ent-
scheidungsbefugten Person vorliegen. Auch wenn es sich um eine 
außergewöhnliche Härte handeln muss, sind die Anforderungen da-
ran nicht zu überspannen. Die Bewertung ist durch die über den 
Sachverhalt entscheidende Person entsprechend zu dokumentie-
ren. 

(10) In die Prüfung der außergewöhnlichen Härte ist nicht nur die 
von der Leistungsminderung betroffene Person, sondern jedes Mit-
glied der BG einzubeziehen. 

4.5 Nachträgliche Mitwirkung/Bereiterklärung zur Mit-
wirkung 

(1) Leistungsminderungen sind nur zumutbar, wenn sie an die Ei-
genverantwortung des Betroffenen anknüpfen. Deshalb muss es 
den Betroffenen tatsächlich möglich sein, die Minderung existenzsi-
chernder Leistungen durch eigenes Verhalten abzuwenden oder die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, die Leistung auch nach einer 
Minderung wieder zu erhalten. 

(2) Daher ist eine Leistungsminderung in der Gesamtbetrachtung 
nur zumutbar, wenn sie grundsätzlich nicht eintritt bzw. endet, so-
bald die Mitwirkung erfolgt oder die zukünftige Bereitschaft ernsthaft 
und nachhaltig erklärt wird. Die Erklärung muss dabei ernst gemeint 
und glaubhaft sein. Sie ist zu akzeptieren, wenn keine Anhalts-
punkte vorliegen, aus denen sich die mangelnde Ernsthaftigkeit und 
Glaubhaftigkeit ergibt. Die Milderung der Leistungsminderung kann 

Eigenverantwortung 
(Rz. 31.42) 

Gesamtbetrachtung 
(Rz. 31.43) 
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nicht davon abhängig gemacht werden, ob der Pflichtverstoß noch 
geheilt werden kann oder nicht. Auch wenn die erwerbsfähige leis-
tungsberechtige Person bereits in der Vergangenheit seine Pflichten 
nach dem SGB II verletzt und bereits eine entsprechende Erklärung 
abgegeben hat, ist eine Milderung nicht von vornherein ausge-
schlossen. Es sind dann ggf. jeweils höhere Anforderungen an die 
Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit zu stellen. Es bedarf einer prog-
nostischen Einschätzung, ob die Erklärung den Rückschluss er-
laubt, dass der Leistungsberechtigte in Zukunft seinen Pflichten 
nachkommen wird und es sich nicht nur um eine formelhafte Ab-
sichtserklärung handelt. Hierbei sind die Umstände im Einzelfall zu 
würdigen. Die Minderung ist dann unverzüglich zu beenden; soweit 
der Minderungszeitraum mindestens einen Monat betragen hat, an-
dernfalls nach Ablauf dieses Monats. 

Wurde nach den zuvor genannten Grundsätzen die Leistungsmin-
derung verkürzt, kann diese Entscheidung nicht rückgängig ge-
macht werden, auch wenn die leistungsberechtigte Person ihre Ab-
sichtserklärung nicht erfüllt. Für eine weitere Leistungsminderung 
braucht es eine erneute Pflichtverletzung. Wird nach der Absichtser-
klärung die zugesagte Mitwirkung unterlassen, ist der Eintritt einer 
Leistungsminderung umfänglich neu zu prüfen. 

4.6 Nichterwerbsfähige leistungsberechtige Person 

(1) Die für die erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen beim 
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 vorgesehenen Leistungsmin-
derungen gelten eingeschränkt auch für nicht erwerbsfähige Ange-
hörige, die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 2 beziehen, § 31a 
Absatz 5. Für diese gelten § 31a Absatz 1 bis 4 bei Pflichtverletzun-
gen nach § 31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend. 

(2) Leistungsminderungen sind bei nicht erwerbsfähigen leistungs-
berechtigten Personen festzustellen, wenn diese 

• nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder 
Vermögen in der Absicht vermindern, die Voraussetzungen 
für die Gewährung oder Erhöhung des Bürgergeldes nach 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 herbeizuführen oder 

• trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 
ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen. 

4.7 Beratungsangebot für unter 25jährige 

Nach § 31a Absatz 6 sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, innerhalb von vier 
Wochen nach Feststellung einer Leistungsminderung ein Beratungs-
angebot erhalten, in dem die Inhalte des Kooperationsplans überprüft 
und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Das Beratungsangebot er-
folgt ohne Ankündigung von Rechtsfolgen. 

Mit dem Beratungsangebot soll vermieden werden, dass jüngere 
Leistungsberechtigte nach einer Leistungsminderung den Kontakt 

Nichterwerbsfähige 
Leistungsberechtigte 
Personen 
(Rz. 31.44) 

Voraussetzungen 
(Rz. 31.45) 

Beratungsangebot 
U25  
(Rz. 31.46) 
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zum Jobcenter abbrechen und somit für die Unterstützungsleistun-
gen der Jobcenter nicht mehr zu erreichen sind. Durch das Angebot 
sollen die Leistungsberechtigten die Möglichkeit erhalten, das Ver-
trauensverhältnis zum Jobcenter aufzubauen. Gleichzeitig stellt die 
Annahme des Angebotes eine Bereiterklärung zur Mitwirkung dar, 
nach der die Leistungsminderung aufzuheben ist. 

Das Beratungsangebot soll sich an den individuellen Bedarfen des 
Einzelfalls ausrichten. Die Jobcenter sollen dabei auch prüfen, ob 
den Leistungsberechtigten Eingliederungsleistungen nach § 16 Ab-
satz 1 Sätze 2 bis 4 oder §§ 16a bis 16k angeboten werden können. 
Dies gilt insbesondere für die ganzheitliche Betreuung nach § 16k. 
Die Teilnahme an dieser Maßnahme ist freiwillig. Dabei ist auch zu 
prüfen, ob die Möglichkeiten zur Förderung schwer zu erreichender 
junger Menschen nach § 16h erfüllt sind. Grundsätzlich können aber 
auch andere Maßnahmen aus dem Leistungsportfolio des SGB II 
beziehungsweise SGB III in Betracht kommen, soweit die individuel-
len Fördervoraussetzungen erfüllt und sie im Einzelfall eine sinn-
volle und bedarfsgerechte Förderung darstellen. 

4.8 Entzug des Regelbedarfs bei Arbeitsverweigerung 

 (1) Abweichend von der in § 31a Absatz 4 Satz 1 geregelten Be-

grenzung der Minderungshöhe auf 30 Prozent des maßgebenden 

Regelbedarfs entfällt nach Absatz 7 Satz 1 der Leistungsanspruch 

in Höhe des Regelbedarfes, wenn erwerbsfähige leistungsberech-

tigte Personen nach vorheriger Pflichtverletzung eine konkrete und 

zumutbare Arbeit willentlich nicht aufnehmen. 

Dies steht im Einklang mit der Entscheidung des BVerfG vom 

05.11.2019 (BVerfG 1 BvL 7/16, Randziffer 209). Dort wurde ein 

vollständiger Wegfall der Leistungen als möglich erachtet, wenn 

eine tatsächlich existenzsichernde und im Sinne des § 10 zumut-

bare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund im Sinne des § 31 Ab-

satz 1 Satz 2 willentlich verweigert wird, obwohl im Verfahren die 

Möglichkeit bestand, etwaige Besonderheiten der persönlichen Situ-

ation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei objektiver Be-

trachtung entgegenstehen könnten. 

(2) Voraussetzung für den Entzug des Regelbedarfes nach § 31a 

Absatz 7 Satz 1 ist, dass innerhalb des letzten Jahres das Bürger-

geld aufgrund einer vorherigen Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2, § 31 Absatz 2 Nummer 3 oder § 31 Absatz 2 

Nummer 4 gemindert war. Ein Entzug des Regelbedarfes nach 

§ 31a Absatz 7 stellt keine solche vorherige Pflichtverletzung dar. 

Die Regelung zur Zählwirkung in § 31a Absatz 7 Satz 1 beim Ent-

zug des Regelbedarfes weicht von der Regelung in § 31a Absatz 1 

Satz 5 bei wiederholten und weiteren Pflichtverletzungen ab (vgl. 

Rz. 31.30). Beim Entzug des Regelbedarfes wird auf den gesamten 

Zeitraum der vorhergehenden Leistungsminderung und nicht auf ih-

Entzug des Regelbe-
darfes bei Arbeitsver-
weigerung 
(Rz. 31.46a) 

vorherige Pflichtver-
letzung 
(Rz. 31.46b) 
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ren Beginn abgestellt. Dies bedeutet, dass bereits ein Tag Minde-

rung innerhalb der Jahresfrist die Voraussetzungen für die Zählwir-

kung erfüllt. 

Die leistungsberechtigte Person muss zudem zuvor über die ent-

sprechenden Rechtsfolgen belehrt worden sein (vgl. Kapitel 2.4). 

Beispiel 1  

Die leistungsberechtigte Person weigert sich am 04.03. eine zumutbare 
Arbeit fortzuführen. Nach erfolgter Anhörung wird eine Pflichtverletzung 
nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 festgestellt und eine Leistungs-
minderung in Höhe von 10 Prozent vom 01.05. bis 31.05. mit Bescheid 
vom 15.04. ausgesprochen. 

Am 08.09. weigert sich die leistungsberechtigte Person eine zumutbares 
konkretes Arbeitsangebot aufzunehmen obwohl die Möglichkeit der Ar-
beitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar besteht. Nach erfolgter Anhö-
rung wird für die Zeit vom 01.11. bis 31.12. der Regelbedarf nach § 31a 
Absatz 7 entzogen. 

Beispiel 2 

Die leistungsberechtigte Person weigert sich am 04.03. eine zumutbare 
Arbeit fortzuführen. Nach erfolgter Anhörung wird eine Pflichtverletzung 
nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 festgestellt und eine Leistungs-
minderung in Höhe von 10 Prozent vom 01.05. bis 31.05 mit Bescheid 
vom 15.04. ausgesprochen. 

Am 03.06. des Folgejahres weigert sich die leistungsberechtigte Person 
eine zumutbares konkretes Arbeitsangebot aufzunehmen obwohl die 
Möglichkeit der Arbeitsaufnahme tatsächlich und unmittelbar besteht. 
Der Regelbedarf kann nach § 31a Absatz 7 nicht entzogen werden, da 
die Jahresfrist am 31.05. des Folgejahres bereits abgelaufen ist. Es 
kann jedoch eine Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
eintreten.  

(3) Nach § 31a Absatz 7 Satz 2 muss die Möglichkeit der Arbeits-

aufnahme tatsächlich und unmittelbar bestehen und die erwerbsfä-

hige leistungsberechtigte Person muss sich willentlich weigern, eine 

zumutbare Arbeit aufzunehmen (vgl. Rz. 31.6). Das bedeutet, es 

muss sich um ein konkretes Arbeitsangebot handeln. Eine Ausbil-

dung und ein gefördertes Arbeitsverhältnis gehören nicht dazu. Das 

Arbeitsangebot muss von der bürgergeldbeziehenden Person jeder-

zeit angenommen werden können, bspw. in Form eines Arbeitsver-

trages, dessen Unterschrift von der leistungsberechtigten Person 

verweigert wird oder nach bereits unterschriebenem Vertrag das 

Unterlassen der tatsächlichen Arbeitsaufnahme. 

Das Nichtreagieren von einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten 

Person auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, das Nichtbe-

werben von einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person auf 

ein Stellenangebot oder die bloße Übersendung eines zu besetzen-

den Stellenangebots durch die Integrationsfachkraft  erfüllen ledig-

lich die Voraussetzungen für eine Pflichtverletzung nach § 31 Ab-

satz 1 Satz 1 Nr. 2 und rechtfertigen allein noch keinen Entzug des 

Regelbedarfs. Hier fehlt es an der Unmittelbarkeit der Möglichkeit 

der Arbeitsaufnahme. 

konkretes 
Arbeitsangebot 
(Rz. 31.46c) 
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Die angebotene Arbeit muss nicht zu einer Überwindung der Hilfe-

bedürftigkeit führen. Entsprechend den Zielen nach § 2 muss das 

erzielbare Einkommen jedoch zumindest zu einer Verringerung der 

Hilfebedürftigkeit führen. 

Sowohl die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme als auch die Weige-

rung sind zu dokumentieren. Hierfür ist der Informationsaustausch 

vorrangig mit dem arbeitgeberorientierten Bereich und gegebenen-

falls darüber hinaus mit der Arbeitgeberin beziehungsweise dem Ar-

beitgeber zu nutzen. Der Grundsatz, dass Stellenbesetzungsanlie-

gen von Unternehmen nicht zur Testung der Arbeitsbereitschaft ge-

nutzt werden sollen, sollte im Gesamtprozess berücksichtigt wer-

den. 

Die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muss sich „willent-

lich“ weigern. Das bedeutet, dass aus dem Verhalten der Person 

eine direkte Absicht abzuleiten ist, die Hilfebedürftigkeit nicht zu ver-

ringern bzw. zu beenden. Der leistungsberechtigte Person muss 

zweifelsfrei bewusst sein, dass sie durch ihr Verhalten den unmittel-

bar möglichen Vertragsschluss zu einem Arbeitsverhältnis vereitelt. 

(4) Der Wegfall der Leistungen ist auf den Regelbedarf begrenzt. 

Dies bedeutet, dass die Leistungen in Höhe des dem Leistungsbe-

rechtigten individuell zustehenden Regelbedarfs entzogen werden. 

Ein Entzug der Mehrbedarfe nach § 21 ist ebenso ausgeschlossen 

wie ein Entzug der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22. 

Beispiel 1: 

Eine alleinstehende leistungsberechtigte Person erhält monatlich Bür-
gergeld. Sie erhält den Regelbedarf, einen Mehrbedarf für Ernährung so-
wie Kosten der Unterkunft und Heizung. 

→ Der Leistungsentzug erfolgt in Höhe des gesamten Regelbedarfs. 

Beispiel 2: 

Eine alleinstehende leistungsberechtigte Person erhält monatlich Bür-
gergeld unter Berücksichtigung von Einkommen. Dieses erstreckt sich 
auf einen Teil des Regelbedarfs. Dieser besteht nur noch in Höhe von 
monatlich 300,00 EUR. Zusätzlich erhält die Person einen Mehrbedarf 
Ernährung sowie Kosten der Unterkunft und Heizung. 

→ Der Leistungsentzug erfolgt in Höhe des gewährten Regelbedarfs von 
monatlich 300,00 EUR. 

Beispiel 3: 

Eine leistungsberechtigte Person A lebt mit seinem Partner und zwei 
Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft. Sie erhalten monatlich Bürger-
geld unter Berücksichtigung von Einkommen des Partners und Kinder-
geld. Bei A wird Einkommen des Partners berücksichtigt. Der personen-
bezogene Regelbedarf für A beläuft sich dadurch auf monatlich 
250,00 EUR. Zusätzlich erhält die Bedarfsgemeinschaft Regelbedarf für 
die weiteren Personen sowie Kosten der Unterkunft und Heizung. 

→ Der Leistungsentzug für A erfolgt in Höhe des gewährten Regelbe-
darfs von monatlich 250,00 EUR. Bei den anderen Personen erfolgt kein 
Leistungsentzug. 

Dokumentation 
Rz 31.46d 

Willentlich 
Rz. 31.46e 

Wegfall des 
Regelbedarfs 
(Rz. 31.46f) 
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(5) Nach § 31a Absatz 7 Satz 3 finden die vom BVerfG geforderten 

Elemente der Verhältnismäßigkeit auch im Falle des vollständigen 

Entzugs des Regelbedarfes Anwendung. Dies beinhaltet die Mög-

lichkeit der nachträglichen Mitwirkung (§ 31a Absatz 1 Satz 6, 

Rz. 31.43), die in diesem Fall ausschließlich in der Annahme des 

konkret zur Disposition stehenden Arbeitsangebotes bestehen kann 

und die Härtefallprüfung (§ 31a Absatz 3, Rz.  31.41).  

Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der persönlichen Anhörung 

(§ 31a Absatz 2).Diese kann insbesondere bei drohendem Entzug 

des Regelbedarfs sinnvoll sein. Besteht aktuell kein persönlicher 

Kontakt zur leistungsberechtigten Person (Person erscheint nicht zu 

persönlichen Gesprächsterminen), sollte zunächst eine aktive Kon-

taktaufnahme durch die Integrationsfachkraft bzw. die Fallmanage-

rin/den Fallmanager, zum Beispiel in Form einer angekündigten auf-

suchenden Beratung, geprüft werden. 

Ebenso ist zu prüfen, ob die Leistungsberechtigten einen wichtigen 

Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen (§ 31 Absatz 1 

Satz 2, Rz. 31.17). Betroffene müssen die Möglichkeit haben, etwa-

ige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, die ei-

ner Arbeitsaufnahme bei objektiver Betrachtung entgegengestanden 

haben. 

(6) Nach § 31b Absatz 3 Satz 1 wird die Minderung aufgehoben, 

wenn die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht, spä-

testens aber mit dem Ablauf eines Zeitraums von zwei Monaten. Die 

Aufhebung hat unmittelbar mit dem Wegfall der Möglichkeit der Ar-

beitsaufnahme zu erfolgen. Gleiches gilt, wenn die leistungsberech-

tigte Person das Arbeitsangebot annimmt. Nach Ablauf von zwei 

Monaten kann der Regelbedarf wegen der Ablehnung dieses Ar-

beitsangebotes nicht weiter entzogen werden. Für einen erneuten 

Entzug bedarf es neben dem Vorliegen einer relevanten Vor-Pflicht-

verletzung innerhalb des letzten Jahres eines neuen konkreten und 

individuellen Arbeitsangebotes. 

Beispiel 1: 

Die leistungsberechtigte Person nimmt ein konkretes und zumutbares 
Arbeitsangebot willentlich nicht an. Sie erhält deshalb ab 01.02. nur noch 
den Mehrbedarf Ernährung und die Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
ausgezahlt. Am 05.02. vergibt die Arbeitgeberin die Stelle anderweitig. 

→ Die Minderung ist ab dem 05.02. aufzuheben. 

Beispiel 2: 

Die leistungsberechtigte Person nimmt ein konkretes und zumutbares 
Arbeitsangebot ab 01.02. willentlich nicht an. Er wird im Januar hierzu 
angehört. Während die Anhörung läuft, vergibt der Arbeitgeber die Stelle 
anderweitig. 

→ Eine Minderung kann nicht ausgesprochen werden, weil bereits vor 
Beginn einer möglichen Minderung der Aufhebenstatbestand vorliegt 
(vgl. Beginn des Minderungszeitraums Rz. 31.49). 

Beispiel 3: 

Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit 
(Rz. 31.46g) 

Minderungszeitraum 
(Rz. 31.46h) 
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Die leistungsberechtigte Person nimmt ein konkretes und zumutbares 
Arbeitsangebot willentlich nicht an. Sie erhält deshalb ab 01.05. nur noch 
den Mehrbedarf Ernährung und die Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
ausgezahlt. Am 07.05. entscheidet sich die leistungsberechtige Person 
das Arbeitsangebot anzunehmen und gibt den unterschriebenen Arbeits-
vertrag am selben Tag bei der Arbeitgeberin ab. 

→ Die Minderung ist ab dem 07.05. aufzuheben. 

Nach § 31b Absatz 3 Satz 1 ist der Entzug des Regelbedarfs spä-

testens nach zwei Monaten aufzuheben. Dem kann auch dadurch 

Rechnung getragen werden, dass die Dauer des Regelbedarfsent-

zugs bereits im Minderungsbescheid vorbehaltlich des vorherigen 

Wegfalls der Möglichkeit der Arbeitsaufnahme mit zwei Monaten be-

nannt ist. 

Nach § 31b Absatz 3 Satz 2 sind § 31b Absatz 1 Satz 1(Beginn der 

Minderung, Rz 31.49) und Satz 3 (Ausschlussfrist, Rz. 31.50) sowie 

Absatz 2 Satz 2 (Verkürzung der Minderungsdauer Rz. 31.53) ent-

sprechend anzuwenden. 

(7) § 31a Absatz 7 ist nach § 86 auf zwei Jahre befristet und endet 

mit Ablauf des 27.03.2026. Ein Leistungsentzug, der über dieses 

Datum hinausgeht, ist nicht auszusprechen. 

4.9 Schlichtungsverfahren 

Soweit ein Schlichtungsverfahren durchgeführt wird, ist in diesem 
Zeitraum nach § 15a Absatz 3 eine Leistungsminderung wegen ei-
ner Pflichtverletzung nicht möglich. Das gilt für alle Tatbestände des 
§ 31. 

Wurde die Minderung bereits vor Einleitung des Schlichtungsverfah-
rens per Verwaltungsakt festgestellt, bleibt diese grundsätzlich be-
stehen. Entscheidend ist, dass die Pflichtverletzung und der Minde-
rungsbescheid vor Einleitung des Schlichtungsverfahrens erfolgten. 
Eine Verkürzung des Minderungszeitraums nach den Regelungen 
des § 31b Absatz 2 Satz 2 ist möglich (vgl. Rz. 31.53). 

In dem Zeitraum des Schlichtungsverfahrens erfolgte Pflichtverlet-
zungen können auch nicht nachträglich innerhalb des Zeitraumes 
nach § 31b Absatz 1 Satz 3 zu einer Minderung führen. 

Auf die Information zu § 15a wird ergänzend verwiesen. Beginn und 
Ende des Schlichtungsverfahrens sind in Kapitel 3.4 dieser Informa-
tion näher geregelt. 

5. Beginn und Dauer der Minderung (§ 31b) 

(1) § 31b bestimmt die Dauer der in § 31a geregelten Rechtsfolgen 
bei Pflichtverletzungen. Die Minderung des Bürgergeldes nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 tritt kraft Gesetzes ein und ist auf jeweils höchstens 
drei Monate festgelegt (siehe Rz. 31.52). 

Befristung 
(Rz. 31.46i) 

Schlichtungs-  
verfahren  
(Rz. 31.47) 

Dauer 
(Rz. 31.48) 
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(2) Ein die Pflichtverletzung und die Minderung der Leistung fest-
stellender VA wird mit seiner Bekanntgabe wirksam (§ 37 i. V. m. 
§ 39 SGB X); die Leistungsminderungen treten grundsätzlich mit 
Beginn des Folgemonats ein. 

Beispiele: 

a) Ein Minderungsbescheid wird am 29.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag zur Post aufgegeben. Am 01.06. gilt der Minderungsbescheid gem. 
§ 37 Absatz 2 Satz 1 SGB X als bekannt gegeben. Der Zugang wird von 
der leistungsberechtigten Person nicht bestritten. Die Leistungsminde-
rung tritt ab Beginn des Folgemonats (01.07.) ein. 

b) Ein Minderungsbescheid wird am 28.05. erstellt und noch am gleichen 
Tag aufgegeben. Am 31.05. gilt der Minderungsbescheid als bekannt 
gegeben. Der Zugang wird von der leistungsberechtigten Person nicht 
bestritten. Die Leistungsminderung tritt ab dem 01.06. ein. Ein "Verschie-
ben" des Beginns auf den 01.07., weil zum Zeitpunkt der Bescheidertei-
lung die Leistungen für den Monat Juni bereits angewiesen waren, ist 
nicht zulässig. 

Um Überzahlungen zu vermeiden, sollte in diesen Fällen der Minde-
rungsbescheid so aufgegeben werde, dass er im Juni zugeht, vgl. Kapi-
tel 4.1.2. Die Leistungsminderung tritt dann ab dem 01.07. als Folgemo-
nat ein. 

(3) Bei einer Leistungsminderung nach § 31 Absatz 2 Nummer 3 be-
ginnt die Minderung zeitgleich mit dem Beginn der Sperrzeit oder 
dem Erlöschen des Arbeitslosengeldanspruchs. Der Minderungs-
zeitraum ist abhängig von der Dauer der Sperrzeit und beträgt 
höchstens drei Monate ab der dritten Pflichtverletzung. 

(4) Die Feststellung der Minderung des Leistungsanspruchs ist nur 
innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverlet-
zung zulässig, § 31b Absatz 1 Satz 3. 

(5) Der Minderungszeitraum ist in Bezug zum Tatbestand der 
Pflichtverletzung gestaffelt und kann sich durch die nachträgliche 
Erfüllung der Mitwirkung bzw. Bereiterklärung zur Mitwirkung redu-
zieren. 

Der Minderungszeitraum beträgt 
 

1. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 1 (erste Pflichtverlet-
zung) einen Monat, 
 

2. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 2 (zweite Pflichtverlet-
zung) zwei Monate und 
 

3. in den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 3 (ab der dritten 
Pflichtverletzung) jeweils drei Monate. 
 
 
 
 

Beispiel: 

Beginn 
(Rz. 31.49) 

Leistungsminderun-
gen nach § 31 Ab-
satz 2 Nummer 3 
(Rz. 31.50) 

Ausschlussfrist 
(Rz. 31.51) 

Gestaffelter Minde-
rungszeitraum 
(Rz. 31.52) 
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Die leistungsberechtigte Person weigert sich im April eine zumutbare Ar-
beit aufzunehmen. Daraufhin wird nach erfolgter Anhörung eine Leis-
tungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.06. ausgesprochen.  

→ Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 1 einen Mo-
nat (01. bis 30.06.). 

Im Juni lehnt dieselbe Person ein weiteres zumutbares Arbeitsangebot 
ab. Daraufhin wird nach erfolgter persönlicher Anhörung eine weitere 
Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.08. ausgesprochen. 

→ Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 2 zwei Mo-
nate (01.08. bis 30.09.). 

Eine daraufhin zugewiesene zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in 
Arbeit hat diese leistungsberechtigte Person am 15.08. nicht begonnen 
Daraufhin wird nach erfolgter persönlicher Anhörung eine weitere wie-
derholte Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ab dem 01.09. ausgesprochen. 

→ Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 3 drei Monate 
(01.09. bis 30.11.). 

Hinweis: 

Da hier im September mehrere Leistungsminderungen zeitgleich eintre-
ten, ist die Minderungshöhe in Summe auf höchstens 30 Prozent des 
maßgebenden Regelbedarfs begrenzt (vgl. Randzeichen 31.31). 

Dieselbe leistungsberechtige Person lehnt erneut eine zumutbare Arbei-
tet zum 01.10. des Folgejahres ab. Daraufhin wird nach erfolgter Anhö-
rung eine Leistungsminderung wegen einer Pflichtverletzung nach § 31 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ab dem 01.11. des Folgejahres ausgespro-
chen. 

→ Die Minderungsdauer beträgt nach § 31a Absatz 1 Satz 1 einen Mo-
nat, da seit dem Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums 
mehr als ein Jahr vergangen ist. 

 

In den Fällen des § 31a Absatz 1 Satz 6 ist die Minderung ab dem 
Zeitpunkt der Pflichterfüllung oder der Erklärung der Bereitschaft zur 
Pflichterfüllung aufzuheben, soweit der Minderungszeitraum min-
destens einen Monat betragen hat, andernfalls nach Ablauf dieses 
Monats. Nach Ablauf des ersten Monats führt dies dazu, dass die 
Leistungsminderung ggf. untermonatlich taggenau aufzuheben ist. 

Hat das Jobcenter über eine Verkürzung der Minderungsdauer ent-
schieden, ist bei einem Umzug auch das aufnehmende Jobcenter 
an diese Entscheidung gebunden. Ein Umzug in den Zuständig-
keitsbereich eines anderen Jobcenters ändert nicht den kalender-
mäßigen Ablauf der Leistungsminderung. 

(8) In den Fällen der Leistungsminderung oder Streichung besteht 
kein Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem SGB XII, 
§ 31b Absatz 3. 

(9) Zum Umgang mit einer möglichen Aufrechnung oder einer lau-
fenden Aufrechnung während eines zeitgleichen Minderungszeit-
raums wird auf die FW zu § 43 verwiesen. 

Verkürzung Minde-
rungsdauer 
(Rz. 31.53) 

Kein Anspruch auf 
SGB XII-Leistungen 
(Rz. 31.54) 

Aufrechnung wäh-
rend zeitgleichem 
Minderungszeitraum 
(Rz. 31.55) 
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6. Dokumentation 

Alle entscheidungserheblichen Tatsachen sind zu dokumentieren. 

Wird ein Minderungsbescheid erlassen, so hat dieser deutlich er-
kennen zu lassen, welche Umstände die Behörde bei der Ausübung 
des Ermessens berücksichtigt und wie sie diese bewertet hat (§ 35 
Absatz 1 Satz 3 SGB X). 

 

Dokumentations-
pflichten 
(Rz. 31.56) 
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